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An alle Mitgliedsvereine 
des TVM 
 

Köln, den 25.11.2011 
 
 
 
 
Leistungsklassen 2012 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Berechnung der LK-Einstufungen für den Zeitraum 01.10.2010 bis 
30.09.2011 wurden inzwischen abgeschlossen und sind auf der TVM-
Homepage eingestellt. Diese LK-Einstufungen sind die Grundlage für die 
namentlichen Mannschaftsmeldungen im Sommer 2012.  
 
Nach den Bestimmungen der Leistungsklassenordnung besteht ein 
Korrekturanspruch  wegen fehlender oder falscher Ergebnisse innerhalb 
einer 4-Wochen-Frist. Wir setzen diesen Termin fest auf den 31.12.2011 
(eingehend). Nach dieser Frist eingehende Anträge werden nicht mehr 
berücksichtigt. Der Korrekturanspruch bezieht sich nicht auf fehlende 
Ergebnisse aus Turnieren gegen Spieler außerhalb des Verbandsgebietes, 
da hierfür die Frist bereits am 30.09.2011 abgelaufen war ! 
 
Erstmalig wurde bei der Berechnung die mit Rundschreiben vom 
22.08.2011 angekündigte „Fest-LK-Regelung“ angewandt. Es handelt sich 
dabei um eine altersmäßig abgestufte „Deckelung“ der LK-Einstufung auf 
der Basis der DTB-Altersklassen-Ranglisten. Demnach wurden allen 
Ranglisten-Spielern altersgemäß angepasste LK-Einstufungen zugeteilt. 
Nicht-Ranglistenspieler gleichen Alters, die eine bessere LK erspielt hatten, 
wurden auf die LK-Einstufung der jeweils untersten Ranglistenpositionen 
herabgestuft  („gedeckelt“). Damit wird sicher gestellt, dass die 
Ranglistenspieler nicht  schlechter eingestuft sind als Nicht-
Ranglistenspieler der gleichen Altersstufe.  
 
Sollten sich durch die „Deckelung“ Härtefälle bei Einsatz älterer Spieler in 
jüngeren Altersklassen ergeben, so kann der Verein Anträge  auf 
Ausnahmeregelungen  stellen. Diese sind der TVM-Geschäftsstelle bis 
spätestens 01. März 2012 zuzustellen. 
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Folgende Aspekte sind weiterhin zu beachten: 
 
1. Neueinstufung für erstmals ausgestellte Spielber echtigungen: 
 
Spieler, für die erstmals eine Spielberechtigung beantragt wird (Frist: 
31.01.2012), bekommen automatisch die Einstufung LK23. Eine bessere 
(leistungsgerechte !) Einstufung ist gesondert durch den Verein zu 
beantragen (Frist bis spätestens 01. März 2012). 
 
2. Einstufung von Vereinswechslern 
 
In der Regel werden die vorhandenen LK-Einstufungen übernommen. Bei 
Wechslern aus anderen Landesverbänden muss die dort vergebene LK-
Einstufung (Stand: 1.10.2011) mit dem Wechselantrag bekannt gegeben 
werden ! Begründete Änderungsanträge sind in diesen Fällen auch möglich 
und müssen (ebenfalls bis spätestens 01. März 2012) schriftlich der TVM-
Geschäftsstelle zugestellt werden. 
 
 
Wir bitten Sie, diese Informationen vereinsintern über die 
Mannschaftsführer zu kommunizieren. Dieses Schreiben wird auch auf der 
TVM-Homepage unter „Sport / Leistungsklassen“ zugänglich gemacht. Dort 
können ebenfalls die Listen der Fest-LK-Zuteilung eingesehen werden. 
 
Eine Übersicht über die aktuellen LK-Einstufungen für Mitglieder Ihres 
Vereins können Sie ebenfalls auf der TVM-Homepage abrufen, indem Sie 
unter „Sport / Leistungsklassen“ in der Suchmaske Ihre Vereinsnummer 
eingeben. Desweiteren werden wir in Kürze die EXCEL-Listen im 
passwortgeschützten Vereinsservice-Bereich aktualisieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Tennisverband Mittelrhein 

 
Ulrich Hampel 
Geschäftsführer 
 
 
 
 


